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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND. AMT ZUG AN DEN [FRANZ . ]
RESIDENTEN [FRANÇOIS ] MOUSLIER

Seinem Schreiben vom 31 . Januar hätten sie entnommen , dass der

König [Ludwig XIV . ] bereit sei , die mit ihnen geschlossenen Bünd¬
nisse einzuhalten und ihnen "die Jehrliche Pensionen Von alter Naturen"

ausfolgen zu lassen . Deshalb hätten sie wie auch die Höchste Ge¬

walt [Landsgemeinde ] sich entschlossen , ihm die gewünschte Dekla¬
ration ^ auszustellen und ihm durah eine Gesandtschaft [nach Solo¬

thurn ] überbringen zu lassen . Selbstverständlich setze dies vor¬

aus , dass sie von Frankreich Gegenrecht . erwarten dürften und

t'dass beyderseits die hocken Souveraineteten vorbehaltten undt unser Zuesam-
men habende Pündtnussen . . . nach Attter Observantz unverlezt bleiben sollen ".

Weiter hätten sie durch Schreiben vom 18 . Februar die Mitteilung

erhalten , dass der Familie Zurlauben , im konkreten Fall Hptm.

Heinrich II . Zurlauben , vom König zugebilligt worden sei , "die

Altte Stell [Kommando über eine Kompagnie im Garderegiment ] " wiederum einzu-



nehmen . Hiefür möchten sie dem König als auch ihm , Mouslier,
der er dafür seine guten Dienste zur Verfügung gestellt , bestens
danken.

"dankkiagung wegen Meinen . Compagnie"

1) Zugeständnis s ohne Zustimmung Frankreichs mit andern Ländern keine
Defensivtraktate abzuschliessen.

Kopie . Glosse von Heinrich II . Zurlauben
AH 34 , 199 - Blatt 199 leer
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